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Haushalts- und Kassenordnung 
der Landeszahnärztekammer Sachsen 

vom 15. November 2025 
 

Die Kammerversammlung der Landeszahnärztekammer Sachsen hat aufgrund des  
§ 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufs-
gerichtbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psycho-
therapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Heilberufekammergesetz - SächsHKaG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 
935), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2016 (SächsGVBl. S. 42) ge-
ändert worden ist, am 15. November 2025 die folgende Haushalts- und Kassenordnung der 
Landeszahnärztekammer Sachsen beschlossen: 

§ 1 
Grundsätze für den Wirtschaftsplan 

(1) Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen. 

(2) 1Der Wirtschaftsplan dient der Feststel-
lung und Deckung des Finanzbedarfs, der 
zur Erfüllung der Aufgaben der Landes-
zahnärztekammer Sachsen (nachfolgend 
Kammer genannt) im Haushaltsjahr voraus-
sichtlich notwendig ist. 2Dieser ist die 
Grundlage für die Haushaltsführung und er-
mächtigt die Organe der Kammer Aufwen-
dungen zu leisten und Investitionen zu täti-
gen. 3Im Wirtschaftsplan sind auch die 
Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben 
in künftigen Jahren (Verpflichtungsermäch-
tigungen) zu berücksichtigen. 4Dabei sind 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu beachten. 

(3) Das Rechnungsjahr (Wirtschaftsjahr) ist 
das Kalenderjahr. 

(4) Der Wirtschaftsplan umfasst einen Er-
folgs-, Finanz- und Investitionsplan, einen 
Stellenplan und einen Zins- und Tilgungs-
plan für langfristige Verbindlichkeiten. 

(5) 1Den Aufwendungen und Erträgen des 
Erfolgsplanes sind die Ist-Aufwendungen 
und Ist-Erträge der beiden vorangegange-
nen Wirtschaftsjahre zu Vergleichszwecken 
gegenüberzustellen.  

 

______________________________ 

1 Die in dieser Ordnung verwendeten Per-
sonenbezeichnungen gelten für alle Ge-
schlechter. 

2Die geplanten Aufwendungen und Erträge 
sowie größere Abweichungen zu den Ver-
gleichswerten der beiden Vorjahre sind zu 
erläutern und gegebenenfalls zu begrün-
den. 

(6) 1Der Erfolgsplan hat ein ausgeglichenes 
Ergebnis auszuweisen. 2Dieser ist syste-
matisch nach Titeln (Aufwands-/Ertragspo-
sitionen) und Kapiteln (Aufwands-/Ertrags-
gruppen) entsprechend der Anlage 1 zu 
gliedern. 3Aufwendungen im Erfolgsplan 
sind innerhalb der Kapitel gegenseitig de-
ckungsfähig. 4Die geplanten Gesamtauf-
wendungen des Erfolgsplanes müssen 
durch geplante Erträge und Rücklageent-
nahmen gedeckt sein. 

(7) Ergibt die Aufstellung des Wirtschafts-
plans, dass die Aufwendungen die Erträge 
übersteigen (Fehlbetrag), so ist dieser aus 
Rücklagen zu decken.  

(8) 1Der Finanzplan enthält die zur Aus-
übung der Aufgaben der Kammer notwen-
digen Einzahlungen und Auszahlungen. 

2Der Finanzplan ist gemäß Anlage 2 zu glie-
dern. 

(9) 1Dem Finanzplan ist eine jährliche In-
vestitionsplanung für einen fünfjährigen 
Planungsabschnitt zugrunde zu legen. 2Je-
der Jahresabschnitt soll die fortzuführen-
den und die neuen Maßnahmen mit den auf 
das betreffende Jahr entfallenden Teilbe-
trägen wiedergeben. 

§ 2 
Aufstellung des Wirtschaftsplanes 

(1) 1Der Finanzausschuss der Kammer 
stellt entsprechend § 16 der Hauptsatzung 
für jedes Wirtschaftsjahr einen Entwurf des 
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Wirtschaftsplanes auf und schlägt dem Vor-
stand die Art und Höhe der Beiträge vor. 

2Nach Prüfung durch den Vorstand wird der 
Wirtschaftsplan durch die Kammerver-
sammlung vor Ablauf des Kalenderjahres 
festgestellt.  

(2) Der von der Kammerversammlung be-
schlossene Erfolgsplan ist als Satzung aus-
zufertigen und bekannt zu machen.  

(3) Ist zu Beginn eines Wirtschaftsjahres 
der Wirtschaftsplan noch nicht festgestellt, 
so ist für die vorläufige Haushaltsführung 
der Vorstand ermächtigt im Umfang des 
Vorjahreshaushaltes zwingende Aufwen-
dungen zu veranlassen. 

(4) Der Beschluss der Kammerversamm-
lung über die Notwendigkeit und Angemes-
senheit der allgemeinen und zweckgebun-
denen Rücklagen ist der Aufsichtsbehörde 
zusammen mit dem Wirtschaftsplan spä-
testens einen Monat vor Beginn des Haus-
haltsjahres vorzulegen. 

§ 3 
Durchführung des Wirtschaftsplanes 

(1) 1Beiträge und Gebühren sind rechtzeitig 
und vollständig zu erheben.  2Sonstige Er-
träge, z.B. Mieteinnahmen, Nutzungs-
rechte, u.a. sind zeitnah in Rechnung zu 
stellen und beizutreiben. 

(2) Die Mittel sind so zu bewirtschaften, 
dass sie zur Deckung aller Aufwendungen 
ausreichen, die unter die einzelnen Zweck-
bestimmungen fallen. 

(3) 1Überschreitungen der Aufwendungen 
in einem Kapitel bis zu 10 Prozent sind nicht 
genehmigungspflichtig, sofern sie durch Er-
träge bzw. Einsparungen im Gesamthaus-
halt ausgeglichen werden. 2Bei Überschrei-
tungen der Aufwendungen in  einem Kapitel 
um mehr als 10 Prozent ist der Kammerver-
sammlung ein Nachtragshaushalt zum Er-
folgsplan zur Genehmigung vorzulegen. 

3Der Nachtrag kann durch die satzungsge-
mäße Abnahme der Jahresrechnung er-
setzt werden. 

(4) Über die Bildung und Auflösung von 
Rücklagen entscheidet auf Vorschlag des 
Vorstandes in Abstimmung mit dem Finanz-
ausschuss die Kammerversammlung.   

 

(5) 1Jahresüberschüsse können nach Be-
schluss der Kammerversammlung in die 
zweckgebundenen  Gewinnrücklagen ein-
gestellt werden. 2Verluste können aus den 
Gewinnrücklagen gedeckt werden. 

(6) 1Die Betriebsmittelrücklage dient der 
Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen 
Haushaltsführung ohne Inanspruchnahme 
von Krediten, der Finanzierung von Fehlbe-
trägen sowie nicht vorhersehbaren Aufwen-
dungen und der Abdeckung von Ertragsrisi-
ken. 2Die Betriebsmittelrücklage ist in der 
erforderlichen Höhe vorzusehen und wird 
jährlich neu bewertet.  

(7) Über die Auflösung und Entnahme aus 
Rücklagen entscheidet die Kammerver-
sammlung jährlich auf der Basis einer Auf-
stellung aller Rücklagen, aus der sich Art, 
Zweckbindung, Höhe und Kernpunkte der 
Bedarfsprognose ergeben. 

(8) 1Für Betriebe gewerblicher Art hat die 
Kammer zusätzlich Kostenstellenrechnun-
gen bzw. Bilanzen und Gewinn- und Ver-
lustrechnungen zu erstellen. 2Jahresüber-
schüsse oder -verluste aus Betrieben 
gewerblicher Art sind dem Kammerhaus-
halt zuzuführen bzw. aus dem Kammer-
haushalt auszugleichen. 

§ 4 
Überwachung der haushaltrechtlichen 

Vorschriften 
(1) Die Geschäftsführung und die Ressort-
leitung Mitgliederverwaltung/Finanzwesen 
berichten dem Finanzausschuss halbjähr-
lich über den Stand der Erträge und Auf-
wendungen und über die Umsetzung des 
Wirtschaftsplanes. 

(2) 1Erträge und Aufwendungen sowie die 
Einnahmen und Ausgaben sind vom Fi-
nanzausschuss laufend zu überwachen. 

2Festlegungen des Finanzausschusses 
sind zu protokollieren. 

(3) Der Finanzausschuss beschließt über 
Sonderregelungen, wie zum Beispiel über 
das Ausbuchen uneinbringlicher Forderun-
gen, und hat darüber den Vorstand zu infor-
mieren. 

(4) 1Die Geschäftsführung oder der Vorsit-
zende des Finanzausschusses berichten 
dem Vorstand jährlich und auf Anforderung 
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über den Stand der Erträge und Aufwen-
dungen sowie der Einnahmen und Ausga-
ben. 2Größere Abweichungen sind zu erläu-
tern. 

(5) 1Über Rechtsgeschäfte und sonstige 
Angelegenheiten, die wesentliche Verän-
derungen des Eigentums oder des sonsti-
gen Vermögens der Kammer bewirken, be-
schließt die Kammerversammlung. 2Das 
gilt insbesondere für den Erwerb, die Belas-
tung oder die Veräußerung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rechten so-
wie das Eingehen nicht geplanter mittel- 
und langfristiger Verpflichtungen. 

(6) Für das Auslösen von Bestellungen gel-
ten die Festlegungen der internen Beschaf-
fungsrichtlinie des Vorstandes. 

§ 5 
Buchführung 

Die Kammer führt ihre Bücher und erstellt 
ihren Jahresabschluss nach den hierfür 
vorgesehenen Regeln der kaufmännischen 
doppelten Buchführung und unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und Bilanzierung gemäß  
§§ 238 ff. HGB. 

§ 6 
Kassenverkehr 

(1) Der Umsatz im Bargeldverkehr ist so 
klein wie möglich zu halten. 

(2) 1Die Tageskasse der Geschäftsstelle ist 
ständig unter Verschluss zu halten und 
über Nacht gesichert aufzubewahren. 2In 
der Regel soll der Barbestand der Tages-
kasse 1.000 EUR nicht überschreiten. 

(3) Die Kassenbücher sind fortlaufend zu 
führen und jeweils am Ende des Kalender-
monats abzuschließen. 

(4) Mindestens einmal jährlich ist eine un-
vermutete Kassenbestandsaufnahme ein-
schließlich Überprüfung der Bankkonten 
durch den Finanzausschuss durchzufüh-
ren. 

(5) 1Zahlungen bedürfen der sachlichen 
und rechnerischen Prüfung durch die jewei-
ligen Kassenführer und müssen von den 
dazu Berechtigten nach § 7 Abs. 3 ange-
wiesen werden. 2Die Anweisungsbefugnis 
darf nicht Mitarbeitern übertragen werden, 
die Kassenaufgaben (Führung oder Buch-
haltung) wahrnehmen. 

§ 7 
Bankverkehr 

(1) Der Finanzausschuss berät die Ge-
schäftsstelle bei der Auswahl der Kreditin-
stitute. 

(2) Zur Eröffnung von Bankkonten für die 
Kammer und zur Erteilung von Zeichnungs-
vollmachten ist der Präsident der Kammer, 
im Falle seiner Verhinderung der von ihm 
bestimmte Vizepräsident gemeinsam mit 
dem Geschäftsführer berechtigt. 

(3) 1Zeichnungsberechtigt für die Bankkon-
ten der Kammer sind: der Präsident, ein Vi-
zepräsident, die Geschäftsführung und 
zwei von der  Geschäftsführung  benannte 
Ressortleiter. 2Es müssen immer zwei Per-
sonen unterschreiben, wobei die beiden 
Ressortleiter zusammen nicht zeichnungs-
berechtigt sind. 

(4) Für die Anweisung von Zahlungen gel-
ten die Festlegungen der internen Beschaf-
fungsrichtlinie des Vorstandes. 

§ 8 
Rechnungslegung 

(1) 1Der Jahresabschluss ist nach Ab-
schluss des Kalenderjahres durch den Fi-
nanzausschuss innerhalb von sechs Mona-
ten zu erstellen. 2Bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses sind die Regelungen 
der §§ 238 bis 289 HGB analog anzuwen-
den. 

(2) 1Der Jahresabschluss besteht aus der 
Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrech-
nung, ggf. Teilrechnungen für die Betriebe 
gewerblicher Art und dem Anhang, die eine 
Einheit bilden. 2Die Gliederung der Bilanz 
erfolgt gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB, die 
Gliederung der Gewinn- und Verlustrech-
nung erfolgt gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach 
dem Gesamtkostenverfahren. 3Der Anhang 
soll die Pflichtangaben des Zweiten Ab-
schnittes des Dritten Buchs des HGB  
(§§ 264 bis 288 HGB) enthalten. 4In der Bi-
lanz sowie in der Gewinn- und Verlustrech-
nung ist zu jedem Posten der entspre-
chende Betrag des vorhergehenden 
Geschäftsjahres anzugeben. 5Sind die Be-
träge nicht vergleichbar, so ist dies im An-
hang anzugeben und zu erläutern. 6Wird 
der Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch 
dies im Anhang zu erläutern. 
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(3) Neben dem Jahresabschluss ist eine 
Gegenüberstellung des Erfolgsplanes in 
Soll und Ist sowie ein Lagebericht aufzu-
stellen. 

§ 9 
Rechnungsprüfung 

(1) Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt sind jährlich unter Einbeziehung der 
Buchführung durch einen Wirtschaftsprüfer 
beziehungsweise eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft zu prüfen. 

(2) Der Prüfer wird vom Vorstand beauf-
tragt. 

(3) 1Der Finanzausschuss prüft die Einhal-
tung der für die Wirtschaftsführung gelten-
den Vorschriften und Grundsätze insbeson-
dere darauf, ob 

 der Ertragsplan eingehalten ist, 

 wirtschaftlich und sparsam verfahren 
wurde. 

2Der Vorstand wird über das Ergebnis der 
Prüfung informiert. 

(4) 1Der bestätigte Jahresabschluss ist der 
Aufsichtsbehörde und dem Sächsischen 
Rechnungshof vor der Entlastung des Vor-
standes vorzulegen. 2Über die Erledigung 
der Prüfungsbemerkungen ist der Auf-
sichtsbehörde zu berichten. 

(5) 1Der Prüfungsbericht des Wirtschafts-
prüfers bzw. der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft ist der Kammerversammlung zur 
Kenntnis zu geben. 2Auf der Grundlage die-
ses Berichtes ist von der Kammerversamm-
lung zu entscheiden, ob der Vorstand für 
das Rechnungsjahr entlastet werden kann. 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Diese Haushalts- und Kassenordnung tritt  
am 01. Januar 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig 
tritt die Haushalts- und Kassenordnung der 
Kammer vom 19. März 2016 außer Kraft.  

Dresden, den 15. November 2025 

 

 

Dr. med. Thomas Breyer 
Präsident der Landeszahnärztekammer 
Sachsen



 

Anlage 1 Gliederung Erfolgsplan 

(zu § 1 Abs. 6) 

 

Erträge 

Aufwendungen 

I. Organe 

1. Kammerversammlung 

2. Vorstand 

II. Ausschüsse, Referenten, Beauftragte 

1. Ausschüsse 

2. Kreisvereinigungen 

3. Beauftragte 

III. Fortbildung 

IV. Ausbildung der zahnmedizinischen Fachangestellten 

V. Standespolitische Aufgaben 

VI. Allgemeine Verwaltungsaufgaben 

1. Personalaufwand 

2. Reisekosten der Verwaltung und Repräsentation 

3. Büroaufwendungen 

4. Versicherungen, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen 

5. Hausaufwendungen, Mieten 

6. verschiedene Aufwendungen 

VII. Beiträge, Spenden und Zuwendungen 

VIII. Kontoaufwendungen, Zinsaufwendungen 

IX. Abschreibungen Anlagevermögen 

Summe Aufwendungen 

Überschuss / Fehlbetrag 

Auflösung von Rücklagen 

Zuweisungen zu Rücklagen 

Bilanzgewinn / Bilanzverlust 

  



 

Anlage 2 Gliederung Finanzplan 

(zu § 1 Abs. 8) 

 

Anfangsbestand liquider Mittel 

Einzahlungen aus: 

Kammerbeiträgen und Gebühren 

Mieterträgen 

Zinserträgen 

sonstige Erträgen 

Kreditaufnahme 

+ Summe der Einzahlungen 

Auszahlungen für: 

Selbstverwaltung, Sach- und Dienstleistungen 

Kredittilgungen 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Investitionen 

./. Summe der Auszahlungen 

+ Einzahlungen aus Umwandlungen von Finanzanlagen 

./. Auszahlungen aus Umwandlungen in Finanzanlagen 

Endbestand liquider Mittel 

 


